
 
 
 
 
 
 
Änderung der Beitragsordnung 2023 
Antrag des Vorstandes zur Mitgliederversammlung am 19. Juni 2023 
 
Antrag 
Gemäß § 9 der Vereinssatzung beschließt die Mitgliederversammlung 2023 am 
19.06.2023 auf Antrag des Vorstandes, dass die Beiträge in ihrer Höhe gem. dem 
beigefügten Änderungsentwurf der Beitragsordnung (siehe Anlage) der Ruhrpott 
Baskets Herne e.V. zum 01.07.2023 angepasst werden. Außerdem wird „3)“ der 
Beitragsordnung gestrichen. 
 
Begründung: 
Um dem steigenden Finanzbedarf an einen ordnungsgemäßen Vereinsbetrieb 
gerecht zu werden und der Anforderung an eine wirtschaftlich solide Führung des 
Vereins zu gewährleisten, ist es zwingend notwendig, die Vereinsbeiträge zum 
01.07.2023 anzupassen.  
Die Beiträge wurden zuletzt vor 4 Jahren angehoben. Seitdem sehen auch wir als 
Basketballverein uns mit der Inflation und vor allem stetig steigenden Abgaben an 
den Westdeutschen Basketballverband konfrontiert. Zudem mussten wir auf den 
Zuwachs im Jugendbereich mit dem Einstellen weiterer Übungsleiter reagieren, was 
zusätzliche Personalkosten verursacht. Somit ist der einzig logische Schritt, die 
Beiträge anzuheben. Für Geschwisterkinder wird weiterhin ein Rabatt gewährt. Da 
auf passive Mitglieder die gestiegenen Personal- und Verbandskosten und 
umfangreiche Trainingsangebote nicht zutreffen, ist dieser Mitgliedsbeitrag 
gleichbleibend.  
Aufgrund der genauen Unterteilung der Mitgliedsbeiträge in Altersklassen ist die alte 
Fassung des „3)“ der Beitragsordnung hinfällig und wird daher ersatzlos gestrichen.  
 
Eine Satzungsänderung ist hierfür nicht erforderlich.   
 
Herne, 11.05.2023 
 
 
 
 
 
 
für den Vorstand 
Barbara Bronder 
2. Vorsitzende  
 

 



Beitragsordnung 
 

1) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird gemäß Satzung von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. Sie sind unbar zu entrichten und werden 
halbjährlich zum 01.01. und 01.07. im Voraus jeweils zur Hälfte fällig. 
2) Die Beiträge betragen zurzeit pro Jahr: 
 
220€ für aktive Mitglieder 
180€ für aktive Mitglieder U12 bis U18 
130€ für aktive Mitglieder U10 
80€ für aktive Mitglieder U8 
 
60€ für passive Mitglieder  
Im Jugendbereich wird ein Familienrabatt gewährt. Der Beitrag reduziert sich um 20€ 
beim 2. Kind und um 30€ ab dem 3. Kind. 
3) Schiedsrichter werden in der Regel beitragsfrei als passive Mitglieder 
aufgenommen. Wenn sie auch aktiv spielen, wird über die Höhe der Beiträge im 
Einzelfall entschieden. 
4) In begründeten Einzelfällen kann der geschäftsführende Vorstand auf Antrag 
sowohl für die Höhe als auch für die Zahlungsweise der Beiträge Ausnahmen 
zulassen. Die Ausnahmen sind zeitlich auf ein halbes oder ein Jahr zu begrenzen. 
Der Antrag kann wiederholt gestellt werden. 
5) Über den Ausnahmeantrag hat der Vorstand zu beschließen. Das Ergebnis des 
Beschlusses ist zu protokollieren. 
6) Diese Ordnung tritt am 01.07.2023 in Kraft und gilt, bis sie vom Gesamtvorstand 
widerrufen wird. 
Bei Änderung der Beitragssätze durch die Mitgliederversammlung gilt die 
Beitragsordnung auch für die jeweils beschlossenen Beiträge. 
Herne, 30.06.2023 

 


